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 Antrag auf Erhalt einer VerwandtenCard 
 

Nach § 3 Abs. 2 Gästebeitragssatzung der Stadt Norderney können Ehepartner, Kinder und 
deren Ehepartner, Kindeskinder und deren Ehepartner, Geschwister, Schwiegereltern, 
Schwäger und Schwägerinnen sowie Eltern und Großeltern von Personen, die im Erhe-
bungsgebiet ihre Hauptwohnung als tatsächlichen Schwerpunkt der Lebensbeziehungen ha-
ben, eine Verwandtenjahreskarte (VerwandtenCard) erwerben.  

Eingangsstempel 

Antragsteller (Besucher) Auf Norderney lebende/r Verwandte/r  
Vorname  Vorname  

Nachname  Nachname  

Geburtsname  Geburtsname  

Straße Nr.  Straße Nr.   

PLZ Wohnort  PLZ Wohnort 26548 Norderney 
Geb. am  Geb. am  

Geburtsort  Geburtsort  

E-Mail  E-Mail  

Telefonnummer  Telefonnummer  

Familienstand 

 ledig     geschieden    
 verwitwet  verheiratet mit: € 

Der derzeitige Preis für die Verwandtenjahreskarte beträgt jährlich 

für Erwachsene je 10 € und Kinder je 5 €. Die Karte berech-

tigt zur kostenlosen oder vergünstigten Inanspruchnahme von Kur-

einrichtungen. 

Verwandtschaftsverhältnis zum auf Norderney lebenden Verwandten 
 

 Großeltern       
 Eltern       
 Ehepartner oder Lebenspartner nach 
LpartG     
 Kinder       

 

 Ehepartner Kinder bzw. 
Lebenspartner nach LpartG 
 Kindeskinder   
 Ehepartner Kindeskinder 
bzw. Lebenspartner nach 
LpartG 

 

 Geschwister  
 Geschwisterkinder  
 Schwiegereltern 
 Schwäger/Schwägerinnen 
  

Hinweis: Das Verwandtschaftsverhältnis ist nachzuweisen! 
 

Für den reibungslosen Ablauf der Ausstellung der VerwandtenCard ist es notwendig, folgende Unterlagen 
einzureichen: 
a) Foto vom Antragsteller (wird bei Ausgabe der Karte wieder zurückgegeben) 
b) Nachweis des Verwandtschaftsverhältnisses (siehe Rückseite) 
c) möglichst Kopie Personalausweis Verwandte/r Norderney (beide Seiten) 
Bitte beachten Sie zusätzlich, dass die Bearbeitung dieses Antrages ca. drei Werktage in Anspruch nehmen kann. 
  

Nutzungsbedingungen 
 

Die Verwandtenjahreskarte (VerwandtenCard) verbleibt im Eigentum der Stadt Norderney und ist unaufgefordert zu-
rückzugeben, wenn die Berechtigung zum Erhalt der Karte entfällt. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten innerhalb der Staatsbad Norderney GmbH und der 
Stadt Norderney zu Zwecken der Abgabenabwicklung genutzt, verarbeitet und gespeichert werden können. 
 

Mir ist bekannt, dass nach § 16 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe 
belegt wird, wer einer Körperschaft oder einer anderen Behörde über Tatsachen, die für die Erhebung oder Bemessung 
von Abgaben erheblich sind, unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder die Körperschaft, die die Abgaben 
festsetzt und erhebt, pflichtwidrig über abgabenrechtlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lässt und dadurch Abga-
ben verkürzt oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile für sich oder einen anderen erlangt.  
  

Datum Unterschrift Antragsteller  
(Besucher) 

Gewünschte Abwicklung 

  
 

 Abholung 
(in der Tourist-Information) 

 Zusendung 
(Rechnung per E-Mail; Kartenab-
holung in der Touristinformation) 

Wenn Sie telefonisch benachrichtigt werden wollen, wann die VerwandtenCard im Ser-
vice-Center abgeholt werden kann, tragen Sie hier bitte zusätzlich eine Telefon-Nr. ein: 

 

Nicht vom Antragsteller auszufüllen: 
 Verwandte/r ist derzeit auf Norderney mit Hauptwohnsitz gemeldet. 

Antragsteller 
Nachweis: 

 Familienbuch (beglaubigte Abschrift) 

 Geburtsurkunde 
 Personalausweis 
 persönlich bekannt (HZ): 
 Sonstiges: 

Verwandte/r 
Nachweis: 

 Personalausweis 
 persönlich bekannt (HZ): 
 Sonstiges: 

geprüft am:  
 

durch (HZ): 
 

VerwandtenCard Nr. 
 
 

EDV erfasst am:   durch (HZ):  
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Nachweis Verwandtschaftsverhältnis 
 

Wir bitten um Verständnis, dass nur derjenige eine VerwandtenCard beziehen kann, der das Verwandt-
schaftsverhältnis zum Verwandten auf Norderney schlüssig nachweisen kann. Eine Ableitung eines Ver-
wandtschaftsgrades kann leider nicht auf Grundlage von bloßer Nachnamensgleichheit erfolgen. 
 

Es handelt sich bei der Ersterfassung um einen einmaligen Nachweis für den Antragsteller, auf den sich in 
Folgejahren bezogen werden kann, sofern der/die Verwandte auf Norderney weiterhin seinen/ihren Haupt-
wohnsitz hat. 
 

Bei Verlängerung der VerwandtenCard bitte den Personalausweis des auf Norderney lebenden Ver-
wandten vorlegen. 
 

Die Art des Nachweises unterscheidet sich je nach der Art des Verwandtschaftsgrades, wobei direkte Ver-
wandte (wie Eltern oder Kinder) am leichtesten einen Nachweis in Form von Personalausweisen und Ge-
burtsurkunde erbringen können.  
  

Verwandtschaftsbeziehung Art des Nachweises  
 

Eltern 
Kind 
  

Personalausweise und Geburtsurkunde des Kindes 

 

Alle Verwandtschaftsbeziehungen sind durch Personenstandsurkunden in Kopie (z.B. 
Eheurkunden, Geburtsurkunden, Familienbuchauszüge) nachvollziehbar darzulegen. 
 

 
Nicht vom Antragsteller auszufüllen: 

Bestätigung des Standesamtes Norderney 
 

 
Bestätigung der Personenstandsdaten der Antragsstellerin /  
des Antragsstellers 
 
Es lag vor 

Eingangsstempel 

 Geburtsurkunde  
 Personalausweis  
 _______________________________ 
 
Folgende Verwandtschaftsbeziehung konnte festgestellt werden:                                                  
  

Voll 
 Großeltern       
 Eltern       
 Ehepartner oder Lebens-
partner nach LpartG    
 Kinder       

Voll 
 Ehepartner Kinder bzw. Lebens-
partner nach LpartG 
 Kindeskinder   
 Ehepartner Kindeskinder bzw. Le-
benspartner nach LpartG 

Voll 
 Geschwister  
 Geschwisterkinder 
 Schwiegereltern 
 Schwäger/Schwägerinnen 

Halb 
 
 
 
 
 

  

ODER:   Es besteht keine Verwandtschaftsbeziehung im Sinne der Gästebeitragssatzung.     
 
 
 
____________________________________                                                       ______________________________________ 
Dienststempel                                                                                                        Datum, Unterschrift Standesbeamter 

 
 
     Stadt Norderney · Postfach 15 65 · 26537 Norderney  
 
 

Staatsbad Norderney GmbH 
Touristinformation 
Am Kurplatz 1 
 
26548 Norderney 

 
 
Für Rückfragen: 
 
Tel. 04932 / 891-900 
 
 

 


